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1 ALLGEMEINES 

1.1 Auftraggeber 

Die angeführte Partei wird in der Folge als Auftraggeber (kurz AG) bezeichnet. 

 Bernd Schott 

Tosoweg 1/5 

8430 Leibnitz 

1.2 Projektdaten 

Projekt Bebauungsplan Schott, Fötschach 

Vergabegegenstand Untergrunderkundung 

Geologisch-geotechnisches Gutachten  

Geolith GZ P22023_BauGeo 

Projektbeschreibung Neuerrichtung von Wohnhäusern 

1.3 Zweck und Beauftragung 

Z u m  Z w e c k e  d e r  w e i t e r e n  P l a n u n g  u n d  z u r  V o r l a g e  b e i  d e r  z u s t ä n -

d i g e n  B e h ö r d e  w u r d e  d a s  B ü r o  G e o l i t h  C o n s u l t  H e r m a n n  &  L o i z e n -

b a u e r  O G  ( i m  F o l g e n d e n  a l s  A N  b e z e i c h n e t )  b e a u f t r a g t ,  i m  g e g e n -

s t ä n d l i c h e n  A r e a l  e i n e  U n t e r g r u n d e r k u n d u n g  d u r c h z u f ü h r e n  u n d  

e i n  g e o l o g i s c h - g e o t e c h n i s c h e s  G u t a c h t e n  z u  e r s t a t t e n .  

1.4 Lage des Projekts und Untersuchungsraum 

Bundesland Steiermark 

Politischer Bezirk Leibnitz 

Gemeinde Leutschach an der Weinstraße (61054)  

Katastralgemeinde Fötschach (66007)  

Grundstück Nr. 81/7, 81/8, 81/9 
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1.5 Leistungsbeschreibung 

Das vorliegende Schriftstück soll Aufschluss geben über folgende Punkte: 

1. Geologischer Aufbau des Baugrundes 

2. Geomorphologie und Rutschungsgefährdung 

3. Hydrogeologische Situation und Sickerfähigkeit des Baugrundes 

4. Tragfähigkeit und Gründungshinweise 

5. Bodenkennwerte 

6. Bodenklassen und Kontamination 

7. Erdbebengefährdung und Baugrundklassen 

8. Radonpotentialklasse 

9. Generelle Hinweise und Empfehlungen zur Baudurchführung 
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2 BEFUND 

2.1 Grundlagen zur Befundaufnahme 

 Sichtung der in Kapitel 4.1.1 angeführten Projektunterlagen. 

 Berücksichtigung der in Kapitel 4.1.2 bis Kapitel 4.1.4 angeführten Literatur. 

 Begehung am 16.02.2022: Durchführen der Schurferkundung mittels Bagger, inkl. An-

sprache und geotechnische Klassifizierung der angetroffenen Böden nach Eurocode 7. 

 Regionale Erfahrung und Kenntnisse aus der Umgebung bzw. in Gebieten mit vergleich-

barem geologischem Rahmen. 

2.2 Regionale Geologie 

Das untersuchte Gebiet liegt regionalgeologisch betrachtet im Weststeirischen Becken, wel-

ches in seinem Grundstock aus Einheiten des Neogen (vormals als Jungtertiär bezeichnet) 

aufgebaut wird. 

 

Abbildung 1:  Lage des gegenständlichen Geländes (roter Kreis), welches gem. Lit. [1] in-
nerhalb von Sedimenten der Auzone, Wildbachschutt r-
rasse) situiert ist. Quelle: GIS Steiermark (Lit. [1]), nicht maßstabsgetreu)  

 



GA Bebauungsplan Schott, Fötschach März 2022 Seite 6 

 

Geolith Consult  Graz-Deutschlandsberg 

 

Im (erweiterten) Projektgebiet werden diese neogenen Einheiten durch die geologischen 

Formationen der Leutschacher Sande Sande, S i-

 

Die tiefsten Tallagen werden von jungen Sedimenten der Auzone aufgebaut. In den Randla-

gen der Talungen treten pleistozäne (eiszeitliche) Ablager

 

Basierend auf der geologischen Karte (siehe Abbildung 1) liegt das Projektgrundstück inner-

halb von eizeitlichen Terrassenablagerungen sowie der Auzone. 

2.3 Geomorphologie und Bestandssituation 

Grundsätzlich liegt das Projektareal an einem nach Südost geneigten Hang und schwenkt 

die Ausrichtung des Hanges im westlichen Anteil (Gst.Nr. 81/9) zu einer Hangneigung nach 

WSW. Die betreffenden Grundstücke weisen generell ein Gefälle von etwa 10° bis 13° auf. 

Unmittelbar talseitig verläuft eine Zuwegung. 

In westlicher Richtung werden die anschließenden Grundstücke derzeit landwirtschaftlich 

genutzt. Sowohl nördlich und östlich sind die angrenzenden (teilweise) Grundstücke bebaut. 

Im Süden befinden sich 2 unbebaute Grundstücke. Aktuell weist die Projektfläche selbst 

einen Wiesenbewuchs auf und ist am unmittelbar betreffenden Areal kein Baum- oder 

Strauchbestand vorhanden. 

Resümierend sind auf den Grundstücken des Projektareals keine auffälligen Geländestruktu-

ren (wie z.B. Geländeanbrüche, Risse, Stauchwülste, Depressionen, Nassstellen o.ä.) er-

sichtlich, welche auf Instabilitäten im Untergrund hindeuten würden. Die betreffenden 

Grundstücke weisen im gegenwärtigen Zustand keine morphologischen Auffälligkeiten auf, 

auch sind an den oben liegenden Hanglagen keine Hinweise auf besondere Gegebenheiten 

zu erkennen (siehe Abbildung 2). 
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Abbildung 2:  ALS-Karten mit Fließpfadkarte (violette Linien). Das gegenständliche Untersu-
chungsareal ist rot-transparent dargestellt. Quelle: GIS Steiermark (Lit. [1]). 

 
In gesamtheitlicher Betrachtung sind jedoch im erweiterten Projektgebiet mehrere Rutsch-

flächen ausgewiesen, dadurch ist angezeigt, dass in steileren Hanglagen eine gesteigerte 

Rutschungssensibilität besteht (siehe Abbildung 3). 

  
Abbildung 3:  ALS-Karten mit ausgewiesenen Rutschungsflächen (rote, ausgemalte Polygo-
ne). Das gegenständliche Untersuchungsareal ist rot-umrandet dargestellt. Quelle: GIS 
Steiermark (Lit. [1]). 
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Im gegenständlichen Grundstück sind keine Hinweise auf Stollen oder andere bergbauliche 

Tätigkeiten ersichtlich. Auch im Rahmen der Erkundungen gab es keine Anzeichen auf der-

artige Verdachtsflächen. 

2.4 Hydrologische Situation 

Es wurden keine stehenden oder fließenden Oberflächengewässer und auch keine gefassten 

oder ungefassten Quellaustritte direkt im Grundstück beobachtet. Etwa 150 m südöstlich 

verläuft der Bachlauf des Fötschachbaches. In den Schürfen S1 und S2 wurden Schichtwas-

serzutritte dokumentiert. In Schurf S4 wurde ein Grundwasserzutritt dokumentiert.  

Basierend auf den Kartenwerken aus der GIS Steiermark (Lit. [1]) liegt das gegenständliche 

Areal außerhalb sämtlicher HQ Abflussbereiches (siehe Abbildung 4).  

 
Abbildung 4:  HQ-Karte (HQ30 dunkelblau, HQ100 hellblau) für das gegenständliche Grund-
stück (rotes Polygon). Quelle: GIS Steiermark (Lit. [1]). 

 

Hinsichtlich natürlicher Fließpfade (auf Basis Lit. [1]) wird festgehalten, dass sich keine un-

mittelbar am Projektareal befinden (siehe Abbildung 2). 

Anmerkung: Fließwegekarten wurden aus Höhenmodellen generiert und werden dabei we-

sentliche abflussrelevante geogene und anthropogene Aspekte, wie z.B. Kanalisation, Rand-

steine, bauliche Hindernisse nicht berücksichtigt. 
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2.5 Ausgeführte Erkundungen 

Am Tag der Erkundung (16.02.2022) herrschten trockene Verhältnisse. Die Temperatur lag 

bei etwa +5°C. 

Sämtliche Aufschlussstellen wurden unter Berücksichtigung der geplanten Situierung des 

Bauvorhabens so gewählt, dass eine möglichst gute flächenmäßige Abdeckung des betref-

fenden Areals gegeben ist und auf Basis dessen ein möglichst genaues Untergrundmodell 

konstruiert werden kann. Zudem wurden für die Erkundungstätigkeiten bekannte Leitungs-

einbauten, mündlicher Mitteilung vor Ort, berücksichtigt. Die Positionen der Erkundungs-

punkte wurden mittels DGPS-Empfänger eingemessen und sind im Lageplan in Anhang 03 

dargestellt. 

2.5.1 Erkundungsschürfe 

Am Erkundungstag (16.02.2022) fand eine Geländebegehung statt und wurden an diesem 

Tag insgesamt vier Erkundungsschürfe mit einem Bagger durchgeführt. Die Schürfe wurden 

vom Büro Geolith Consult gemäß Eurocode 7 aufgenommen und die geologisch-

geotechnische Situation im gegenständlichen Baugrund dokumentiert. 

Zur Erkundung wurde eine Schaufelbreite von 0,80 m gewählt, die Schürflänge betrug ca. 

3,50 m, die Endtiefen lagen zwischen 2,00 m (bei Schurf S3) und 4,20 m (S4) unter Gelän-

deoberkante (GOK). 

Die Ergebnisse aus den geologischen Aufnahmen der Schürfe sind in Anhang 01 grafisch 

dargestellt, Fotodokumente sind in Kapitel 3.1 sowie in Anhang 02 angeführt. Die Lage der 

Schürfe kann zudem dem Bild 1 in Anhang 02 entnommen werden. Die Darstellungen sind 

an die Vorlagen der ÖNORM EN ISO 14688-1 (Lit. [34]) gelehnt und können Zeichen- und 

Begriffserklärungen dieser Norm entnommen werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse 

tabellarisch dargestellt: 

Tabelle 1: Ergebnisüberblick der durchgeführten Erkundungsschürfe 

Schurfbez. Wasser [m]*) Endtiefe [m]*) 

S1 2,70 3,10 

S2 3,30 3,40 

S3  2,00 

S4 3,40 4,20 

*) [m] Angaben beziehen sich auf Tiefenlage Meter unter GOK 
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3 GUTACHTEN 

3.1 Geologischer Aufbau des Baugrundes 

Die Ergebnisse der Erkundungsarbeiten zeigen, dass sich der Untergrund unterhalb des ge-

ringmächtigen Mutterbodens in vier unterschiedliche Horizonte gliedern lässt. Die boden-

physikalischen Eigenschaften der einzelnen Schichthorizonte werden in der Folge detailliert 

beschrieben und kann deren modellhafter Verlauf auch dem geologisch-geotechnischen Pro-

fil in Anhang 03 entnommen werden. 

Die Bodenklassifikation und Definition der Bodenart erfolgten ausschließlich anhand einer 

augenscheinlichen Einschätzung im Feld unter Berücksichtigung von einfachen Feldversu-

chen. Laborbestimmungen wurden nicht durchgeführt. 

3.1.1 Mutterboden Mu 

Tabelle 2: Beschreibung und Klassifizierung Mutterboden Mu 

Mutterboden Mu 

Beschreibung und Klassifizierung 

Stratigraphische Position: Quartär/Anthropozän 

Kornzusammensetzung: Mutterboden, sandig, schluffig 

Kurzzeichen nach Lit. [20]  [SU*] 

Farbe braun 

Lagerungsdichte/Konsistenz locker bzw. weich 

Plastizität - 

Feldversuche - 

Besonderheiten - 

Beispielabbildung 
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Bild von Schurf S2 

 

 

3.1.2 Bodenhorizont BH I 

Tabelle 3: Beschreibung und Klassifizierung Bodenhorizont BH I 

Bodenhorizont BH I 

Beschreibung und Klassifizierung 

Stratigraphische Position: Quartär/Holozän 

Kornzusammensetzung: Feinsand bis Mittelsand, schluffig, kiesig 

Kurzzeichen nach Lit. [20]  SU 

Farbe braun, grau 

Lagerungsdichte/Konsistenz locker bis mitteldicht 

Plastizität - 

Feldversuche TP50: 1,0; 1,1; 3,5; 3,8; 

cfv: 6,0; 8,0 

Besonderheiten nicht bindig 

Beispielabbildung 
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Bild von Schurf S1 

 

 

3.1.3 Bodenhorizont BH II 

Tabelle 4: Beschreibung und Klassifizierung Bodenhorizont BH II 

Bodenhorizont BH II 

Beschreibung und Klassifizierung 

Stratigraphische Position: Quartär 

Kornzusammensetzung: Kies, stark sandig, schluffig, steinig 

Kurzzeichen nach Lit. [20]  GU 

Farbe braun 

Lagerungsdichte/Konsistenz mitteldicht 

Plastizität - 

Feldversuche - 

Besonderheiten matrixgestützt, Kiese kantengerundet, Terrassenkiese? 

Beispielabbildung 
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Bild von Schurf S1 

 

 

 

3.1.4 Bodenhorizont BH IIIa 

Tabelle 5: Beschreibung und Klassifizierung Bodenhorizont BH IIIa 

Bodenhorizont BH IIIa 

Beschreibung und Klassifizierung 

Stratigraphische Position: Neogen (verwittert) 

Kornzusammensetzung: Schluff, feinsandig 

Kurzzeichen nach Lit. [20]  SU*-UL 

Farbe graubraun  

Lagerungsdichte/Konsistenz steif bis halbfest 

Plastizität - 

Feldversuche - 

Besonderheiten inhomogen, bröckelig 

Kluftflächen nass 

Beispielabbildung 
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Bild von Schurf S1 

 

Bild von Schurf S2 

 

 

 

3.1.5 Bodenhorizont BH IIIb 

Tabelle 6: Beschreibung und Klassifizierung Bodenhorizont BH IIIb 

Bodenhorizont BH IIIb 

Beschreibung und Klassifizierung 

Stratigraphische Position: Neogen 

Kornzusammensetzung: Schluffstein bis Sandstein 

Kurzzeichen nach Lit. [20]  SU* 

Farbe grau, graublau 

Lagerungsdichte/Konsistenz fest 

Plastizität - 
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Feldversuche  

Besonderheiten Klüfte dunkel und nass 

Beispielabbildung 

Bild von Schurf S3 

 

Bild von Schurf S3 

 

 

3.1.6 Bodenhorizont BH IV 

Tabelle 7: Beschreibung und Klassifizierung Bodenhorizont BH IV 

Bodenhorizont BH IV 

Beschreibung und Klassifizierung 

Stratigraphische Position: Quartär/Holozän 

Kornzusammensetzung: Sand bis Feinkies 

Kurzzeichen nach Lit. [20]  SI 

Farbe braun bis ockerbraun, grau 
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Lagerungsdichte/Konsistenz locker bzw. breiig bis weich 

Plastizität  

Feldversuche  

Besonderheiten nass 

Beispielabbildung 

Bild von Schurf S4 

 

Bild von Schurf S4 

 

3.2 Geomorphologie und Rutschungsgefährdung 

Das betreffende Areal liegt auf einem mit durchschnittlich 10° bis 13° geneigten Hangge-

lände und weist dieses gegenwärtig nur Wiesenbewuchs auf. An der Geländeoberfläche sind 

auf dem betreffenden Grundstück keine Anzeichen auf aktive Bewegungen erkennbar.  

Aktuell sind morphologisch keine Anzeichen für aktive Bewegungen im Untergrund erkenn-

bar. 
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3.3 Hydrogeologische Situation und Sickerfähigkeit 

3.3.1 Wasserführung im Baugrund 

Die erkundeten Schichten des Bodenhorizontes IV stellten sich im Zuge der Erkundungsar-

beiten als nass dar. Schichtwasserzutritte wurden in Schürfen S1 und S2 in einer Tiefe von 

2,70 m bzw. 3,30 m unter GOK beobachtet und treten letztere vornehmlich im Grenzbereich 

der Lockergesteinsüberlagerung zum unverwitterten Neogenuntergrund auf 

In Schurf S4 wurde ein Grundwasserzutritt in einer Tiefe von 3,40 m unter GOK festgestellt, 

wobei der Grundwasserzutritt in Bodenhorizont IV innerhalb der Sedimente der Auzone 

stattfand. Während des Offenstehens der Schürfgrube S4 wurde ein Aufspiegeln des Grund-

wasserspiegels bis 3,40 m unter GOK beobachtet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für das Projektareal keine in-situ Pegelmessungen und 

damit keine ortsspezifischen Daten vorliegen. Die Angabe beruht auf den vorliegenden und 

zitierten Datengrundlagen respektive der daraus konstruierten Modellvorstellung. 

3.3.2 Verbringung der Oberflächenwässer 

Eine Übersicht über die abgeschätzten Durchlässigkeitsbeiwerte der unterschiedlichen Bo-

denhorizonte, ist der Tabelle 8 zu entnehmen. 

Tabelle 8: Geschätzte Durchlässigkeitsbeiwerte für die einzelnen Bodenhorizonte 2) (Fußnote 
beachten) 

Bodenhorizont kf-Wert 

BH I 2*10-6  5*10-7 [m/s]1) 

BH II 1*10-5  1*10-8 [m/s] 1) 

BH IIIa 1*10-5  1*10-7 [m/s] 1) 

BH IIIb 1*10-5  1*10-7 [m/s] 1) 

BH IV 5*10-4  2*10-5 [m/s] 1) 

1) Herleitung des kf-Wertes auf Basis Bodenansprache nach ÖNORM EN ISO 14688-1 
2) lokal kann der kf-Wert auch abweichen (siehe Text) 

 

Den feinkornreichen Sedimenten der im Baugrund erkundeten Bodenhorizonte BH I bis 

BH III können aufgrund der augenscheinlich geschätzten Korngrößenverteilung nur sehr 

stark herabgesetzte Durchlässigkeiten (kf-Wert) bis wasserhemmende Eigenschaften zuge-

standen werden. Somit kann diesen Schichten kein ausreichendes Versickerungspotential 

zur Verbringung von Niederschlagswässern attestiert werden. 

Um die anfallenden Oberflächenwässer aus den versiegelten Flächen entsprechend zu ver-

bringen eignet sich nur Bodenhorizont IV. 
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Alternativ ist es möglich die Wässer zu retentieren und in weiterer Folge kontrolliert in eine 

entsprechende Vorflut (falls vorhanden Regenwasserkanal) abzuleiten. Auf eine entspre-

chende behördliche Genehmigung wird an dieser Stelle hingewiesen. Eine detaillierte Ausar-

beitung mit Planung und Berechnung des Entwässerungskonzeptes ist nicht Teil dieses Gut-

achtens und wird ein entsprechendes Konzept von unserem Büro in einem gesonderten 

Technischen Bericht erarbeitet. 

Anmerkung: Unter Bezug auf entsprechende Normen und unter Heranziehen von Erfah-

rungswerten gilt, dass für die Verbringung von anfallenden Oberflächenwässern aus versie-

gelten Flächen zu berücksichtigen ist, dass der entwässerungstechnisch wirksame Versicke-

rungsbereich i.A. zwischen etwa 1*10-3 m/s und 5*10-6 m/s liegt.  

3.3.3 Abdichtung der baulichen Anlagen 

Auf Basis der Erkundungsergebnisse ist zu erwarten, dass die im Zuge der Erkundung do-

kumentierten feinkornreichen Bodenschichten eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweisen 

(siehe Kapitel 3.3.2). Es kann dies zum Aufstauen von Schicht- und Sickerwässern führen 

und sollte daher in den betreffenden Bereichen vom Lastfall drückendes Wasser (gemäß 

ÖNORM B 3692) ausgegangen werden (vgl. Lit. [30] und Lit. [33]). 

Aus diesem Grund wird für die erdberührten Bereiche eine ausreichend dimensionierte und 

fachgerecht ausgeführte Ringdrainage (mit Drainagerohr und Drainageschotter mit Drai-

nagevlies zum Schutz vor Verschlämmen) an der zukünftigen baulichen Anlage, mit schad-

freier Ableitung in das Entwässerungssystem, empfohlen. In diesem Fall darf auf Grund der 

Hanglage auch bei sachgemäßer Wartung der Drainage maximal vom Lastfall "nicht-

drückendes Wasser" (gemäß ÖNORM B 3692) für Gebäudeabdichtungen ausgegangen wer-

den. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass bei einem Höchstgrundwasserspiegel von weniger 

als 50 cm unter der horizontalen Abdichtungsebene von drückendem Wasser auszugehen ist 

(gem. Lit. [33]). 

3.4 Tragfähigkeit und Gründungshinweise 

3.4.1 Tragfähigkeit des Bodens 

Der Untergrund weist einen weitgehend homogenen Schichtaufbau (vgl. geologisch-

geotechnischen Profile in Anhang 03) auf. Die unterschiedlichen Bodenhorizonte besitzen 

unterschiedliche bodenmechanische Eigenschaften und somit eine unterschiedliche Tragfä-

higkeit, weshalb auch ein diversifiziertes Setzungsverhalten zu erwarten ist. 
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Aus Ansätzen der Grundbruchberechnungen kann - zumindest in erster 1) Annäherung (sie-

he Bemerkungen unten) - ein charakteristischer Wert des Sohldruckwiderstands (qf,k) für 

die einzelnen Schichten ermittelt werden. Eine Übersicht über 1) charakteristische Werte des 

Sohldruckwiderstandes ist der Tabelle 9 zu entnehmen und sind diese Angaben nur in erster 

Abschätzung geeignet. 

1) Da der charakteristische Wert des Sohldruckwiderstands von mehreren Gründungspara-

metern abhängt, wird bei angegebenen Werten von einer modellhaften Einbindetiefe von 

0,50 m in den jeweiligen Bodenhorizont sowie einer Plattendimension von 5 m x 5 m, als 

Funktion einer maximalen Gesamtsetzung von 1,50 cm, ausgegangen. Sich etwaig günstig 

auswirkende Einflussfaktoren (z.B. Aushubentlastung) sind nicht berücksichtigt. 

Tabelle 9: Charakteristische Werte des Sohldruckwiderstandes aus Ansätzen der Grund-
bruchberechnung und auf Basis ÖNORM B 1997-1-2 für die jeweiligen Bodenhorizonte 

Bodenhorizont Sohldruckwiderstand 

BH I - 

BH II - 

BH IIIa 1)qf,k = 65-130 kN/m² 

BH IIIb 1)qf,k = 160-200 kN/m² 

BH IV - 

1) Charakteristischer Wert des Sohldruckwiderstandes  Charakteristischer Wert der max. zul. Vertikalbeanspru-
chung Ek (gem. obiger Rahmenbedingungen  SLS Niveau). 

 

Grundsätzlich wird empfohlen, alle Gründungelemente in einen bodenmechanisch homoge-

nen Bodenhorizont einzubinden, um das Auftreten von schadhaften Differentialsetzungen 

hintanzuhalten.  

Genauere Angaben über die Sohldruckwiderstände können somit erst nach Vorliegen detail-

lierter Gründungspläne (insbesondere Art der Gründung und Dimensionen der Gründungs-

elemente, anfallende Auflasten, etc.) gemacht werden und wird diesbezüglich nach Vorlie-

gen entsprechender Lastverteilungspläne eine Abstimmung zwischen Statiker und Geotech-

niker empfohlen. 

3.4.2 Gründungshinweise 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstattung liegen unserem Büro keine Detailpläne über die 

Auflasten und die Art der Gründung vor.  

Generell sollte die Errichtung einer Bodenplatte (Gründungsplatte) angestrebt werden, da 

dadurch eine günstigere Verteilung der Auflasten gegeben ist. Des Weiteren sollte darauf 

geachtet werden, dass sämtliche Lasten (auch von evtl. Einzelstützen, Säulen, etc.) über die 
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Bodenplatte abgetragen werden. Weiters wird angemerkt, dass entsprechende Maßnahmen 

zu berücksichtigen sind, um eine frostsichere Gründung (ca. 0,80 m unter GOK) zu gewähr-

 

Aufgrund der Hanglage des Grundstücks wird grundsätzlich empfohlen, die erdberührten 

Wände in Massivbauweise aus Stahlbeton auszuführen ("Steife Schachtel"). 

Sollte das Gründungsniveau in Schichten mit unterschiedlichen bodenmechanischen Eigen-

schaften zu liegen kommen, wären ungünstige geotechnische Gründungsverhältnisse vorlie-

gend.  

In diesem Fall werden jedenfalls entsprechende, ergänzende Gründungsmaßnah-

men/Bodenverbesserungsmaßnahmen angeraten. Dahingehend werden nachfolgend mehre-

re mögliche Varianten dargelegt, welche für die Abtragung von Lasten aus einfachen Bau-

werken (Geotechnische Kategorie 1, gem. Lit. [24], z.B. Einfamilienhaus) als zweckmäßig 

erachtet werden. 

Variante: Gründungsscheiben 

Als alternative (konstruktive) Variante könnten z.B. sogenannte Gründungsscheiben (Ma-

gerbetonschlitze) herangezogen werden. Diese müssen den statischen Anforderungen ent-

sprechend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt werden. Die Ausrichtung soll dabei 

parallel zum Hanggefälle sein, sodass es zu keinem Aufstau von Bodenwässern kommt. Die 

aufgehenden Gebäudeteile sollen über Steckeisen kraftschlüssig an die Scheibenfundamente 

angebunden werden. Für die Bemessung ist dabei zu berücksichtigen, dass sämtliche Lasten 

über die Gründungsscheiben abgetragen werden. 

Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass die Gründungselemente homogen in dieselbe 

tragfähige Schicht (zumindest Bodenhorizont IIIa) und dem statischen Erfordernis entspre-

chend tief einbinden. Sollte diese Gründungsvariante zur Ausführung kommen, wird bei Vor-

liegen detaillierter statischer Daten über das Bauvorhaben (Gebäudelasten, etc.) zur Opti-

mierung der Gründungselemente dringend eine diesbezügliche Abstimmung zwischen Pla-

ner, Statiker und Geotechniker, zur spezifischen Dimensionierung der Gründungselemente, 

empfohlen. 

Variante: Schneckenortbeton (SOB)-Pfähle 

Bei dieser Variante wird ein bewehrter Bohrpfahl mittels Schneckenbohrgerät, Bewehrungs-

körben und Ortbeton hergestellt. Dabei wird die Bohrschnecke durchgehend in den Boden 

eingedreht, ohne nennenswert Boden zu fördern. 

Es sollte bei dieser Gründungsvariante darauf geachtet werden, dass alle Pfahlelemente 

ausreichend, d.h. den statischen Erfordernissen entsprechend, in den Bodenhorizont IIIa 

(bzw. IIIb) einbinden. Nachdem die erforderliche Gründungstiefe erreicht ist, wird die 
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Schnecke gezogen und gleichzeitig über das Seelenrohr im Zentrum der Schnecke Beton 

eingepumpt. Abschließend wird der Bewehrungskorb in den frischen Beton eingedrückt. 

Anmerkung: Aus technisch-geologischer Sicht wird eine Anpassung und wirtschaftliche Op-

timierung des Gründungskonzeptes an die Untergrundverhältnisse unter Berücksichtigung 

der Geometrie der Bauwerke und den tatsächlichen Bauwerkslasten empfohlen. Gegebenen-

falls wird im Rahmen der Detailplanungsphase eine weitere Abstimmung zwischen Planer, 

Statiker und Geotechniker empfohlen. 

3.5 Bodenkennwerte 

Für die Bemessung erdberührter und erdbelasteter Bauteile können folgende Kennwerte 

herangezogen werden. 

Tabelle 10: Bodenkennwerte zur statischen Bemessung 

*Nr. Bodenart Schichtbezeichnung Kennwerte Bemerkungen 

I si gr FSa-MSa Feinsand bis Mittelsand, 

schluffig, kiesig  

locker bis mitteldicht 

 = 18,0 kN/m3 

 = 30° 

1)c = 7-10 kN/m2 

Es = 12-20 MN/m² 

nicht bindig 

II co si sa Gr Kies, stark sandig, 

schluffig, steinig  

mitteldicht 

 = 22,0 kN/m3 

 = 32,5° 

c = 0 kN/m2 

Es = 80-100 MN/m² 

matrixgestützt 

Kiese kantengerundet 

 

IIIa fsa Si Schluff, feinsandig  

steif bis halbfest 

 = 20,5 kN/m3 

 = 27,5° 

c = 2 kN/m2 

Es = 20-40 MN/m² 

inhomogen, bröckelig 

Kluftflächen nass 

IIIb Ust-Sst Schluffstein bis Sandstein 

fest 

 = 21,0 kN/m3 

 = 27,5° 

c = 5 kN/m2 

Es = 50-60 MN/m² 

Klüfte dunkel und nass 

IV Sa-FGr Sand bis Feinkies  

locker bzw. breiig bis 

weich 

 = 17,0 kN/m3 

 = 9,0 kN/m3 

 = 30,0° 

c = 0 kN/m2 

Es = 30-35 MN/m² 

nass 

* Schichtnummern BH I bis BH IV gemäß Bodenhorizonten im geologisch-geotechnischen Profil in Anhang 03. 
1) Wert mittels Flügelscherversuch (FVT), ermittelt. Bei Wasserzutritt reduziert sich dieser Wert auf c = 0 kN/m². 

Die angeführten Bodenkennwerte stellen charakteristische Werte dar. 
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3.6 Bodenklassen und Kontamination 

3.6.1 Bodenklassen 

In Anlehnung an die Klassifizierung der Bodenklassen nach ÖNORM B 2205 (Lit. [29]) bzw. 

ÖNORM EN 16907-1 (Lit. [36]) können die angetroffenen Böden gemäß der folgenden Auf-

stellung zugeordnet werden. 

Tabelle 11: Klassifizierung der Bodenklassen gemäß ÖNORM B 2205 bzw. ÖNORM EN 
16907-1 

Bodenhorizont Bodenklasse 

Mutterboden Bodenklasse 1 

Bodenhorizonte I II, IV Bodenklasse 3-4 

Bodenhorizonte IIIa und IIIb Bodenklasse 5-6 (7) 

 

3.6.2 Kontamination 

Das erkundete Material von Bodenhorizont o-

zuordenbar (Lit. [40]). Es wurden keine Bodenbereiche angetroffen, die nach 

organoleptischer Prüfung, einer anderen Deponiezuordnung bedürfen. Die Projektgrundstü-

cke sind nicht im Verdachtsflächenkataster verzeichnet (Lit. [1]). 

Anmerkung: Diese Einschätzung basiert auf punktuellen Aufschlüssen und erfolgte die Be-

wertung ausschließlich augenscheinlich hinsichtlich bodenfremder Bodenbestandteile. Diese 

ist kein Ersatz für eine systematisch durchgeführte abfallchemische Untersuchung des Mate-

rials unter Applikation eines sachgemäßen Probenahme-Planes und unter Berücksichtigung 

der tatsächlich anfallenden Aushubkubatur. 

3.7 Erdbebengefährdung und Baugrundklassen 

Aus der entsprechenden Norm (ÖNORM B 1998-1, Lit. [27]) kann für den Raum Leibnitz 

eine Referenzbodenbeschleuni gR von zumindest 0,46 m/s² (Wert für Leibnitz) abge-

leitet werden. Dies bedingt eine Zonenzuordnung zur Zonengruppe 1. Die angetroffenen 

Böden können auf Basis der ÖNORM EN 1998-1 (Lit. [28]) der Baugrundklasse A zugeordnet 

werden. 
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3.8 Radonpotentialklasse 

Gemäß Lit. [3] wird für das Gemeindegebiet von  eine Ge-

bietsfestlegung  abgeleitet (siehe Abbildung 

5). 

Diesbezüglich sind gemäß der ÖNORM S 5280-2 (Lit. [37]) entsprechende bautechnische 

Vorsorgemaßnahmen  eine ausreichend dimensionierte, konvektionsdichte Ausführung der 

erdberührten Bauteile  zu berücksichtigen. 

  

Abbildung 5:  Gebietsfestlegung hinsichtlich Radonbelastung für den erweiterten Projekt-
raum. Der rot umrandete Bereich markiert die ungefähre Lage des Projektgrundstückes. 
Quelle: Lit. [3]. 

 

3.9 Generelle Hinweise und Empfehlungen zur Baudurchführung 

3.9.1 Baugrubensicherung 

Gegenwärtig liegen keine Pläne hinsichtlich des Bauvorhabens und dementsprechend keine 

Informationen über etwaige Baugrubentiefen vor. Gemäß mündlicher Mitteilung des AGs 

könnte eine Bebauung in mehreren Ebenen erfolgen und wird daher in erster Näherung von 

einer Baugrubentiefe von bis zu 4,0 m ausgegangen und erlauben die bis in diese Tiefe an-

getroffenen Sedime

Wasserführung bis in diese Tiefe) eine Böschungsneigung bis maximal 55°. Voraussetzung 

für diese Neigung ist, dass keine Schichtwasserzutritte aus der Böschung auftreten. 

Es ist davon auszugehen, dass an der Obergrenze des BHIIIb dauerhaft Schichtwasserzutrit-

te zu erwarten sind, dies ist für die Trockenhaltung der Böschungen und der Baugrube zu 
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berücksichtigen. Nach Niederschlägen und Schneeschmelze können die Wasserzutritte deut-

lich ansteigen. 

An dieser Stelle wird angemerkt, dass Wasserzutritte die Bodenkennwerte herabsetzen und 

sich dies nachteilig auf die Böschungsstabilität auswirkt. Es sind daher konzentrierte Was-

serzutritte zu vermeiden. Dies ist im Zuge der Bauausführung zu berücksichtigen und soll-

ten im Falle von Sicker-/Oberflächenwasserzutritten aus der Baugrubenwand entsprechende 

Wasserhaltungsmaßnahmen ergriffen und Böschungsneigungen entsprechend angepasst 

werden. 

Jedenfalls ist darauf zu achten, die Dauer der frei stehenden Baugrubenböschung so kurz 

wie möglich zu halten. Weiters ist während und nach dem Öffnen der Baugrube auf Bewe-

gungen in der Böschung zu achten. Anschüttungen oder das Deponieren des Baugru-

benaushubmaterials im unmittelbaren Nahbereich der Baugrube sind zu vermeiden und soll-

ten während des Offenstehens der Baugrube keine Auflasten (Lagerung von Bodenaushub, 

Baumaterialien, Fahrzeuglasten, etc.) im Böschungsbereich eingebracht werden. 

Die Böschungswände sind durch Abdecken mit Folie vor Niederschlägen und vor dem Aus-

trocknen, sowie in der kalten Jahreszeit, vor dem Gefrieren zu schützen. Auch sind entspre-

chende Wasserhaltungsmaßnahmen (vor allem anfallende Oberflächenwässer) in der Bau-

grube zu beachten. 

Sollte die o.g. Böschungsneigung nicht möglich sein, so sind konstruktive Baugrubensiche-

rungen erforderlich. 

3.9.2 Anschüttungen und Geländekorrekturen 

Für die Durchführung von Anschüttungen und Geländekorrekturen sind gewisse grundlegen-

de Maßnahmen zu berücksichtigen: 

Für sämtliche Schüttungsmaßnahmen ist zu berücksichtigen, dass vor dem Aufbringen einer 

Anschüttung der humose Mutterboden und etwaige aufgeweichte Bodenschichten vollstän-

dig abgetragen werden müssen. Dies gilt auch für temporäre Anschüttungen und es wird in 

diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass das Bodenmaterial aus dem Baugru-

benaushub fachgerecht zu lagern und vor Erosion zu schützen ist (z.B. Errichtung einer tal-

seitigen Mulde zum Auffangen von Abschwemmungen). 

Um eine Verzahnung der Anschüttung mit dem Ursprungsgelände zu schaffen, sollte eine 

Abtreppung in den gewachsenen Boden hergestellt werden (Höhe der Abtreppung ca. 

0,50 

anzustreben, damit anfallendes Wasser abfließen kann. Alle Gründungsflächen (auch die 

Abtreppung für die Schüttung) sollten so gut wie möglich verdichtet werden, danach kann 

das Anschüttungsmaterial lagenweise aufgebracht (in ca. 0,25 m bis 0,30 m mächtigen La-
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gen) und auch lagenweise verdichtet werden. An der Basis der Schüttung sollte nur gut ver-

dichtbares, frostsicheres und wasserdurchlässiges Material eingebracht werden (z. B. Kant-

korn Körnung 0/70) und ist eine fachgerechte Entwässerung der Aufstandsfläche sicherzu-

stellen. 

3.9.3 Stützkonstruktionen und dauerhafte Anschüttungen 

Bei geringfügigen Anschüttungen und Anschnitten (Böschungshöhe von ca. 1,0 m bis max. 

2,0 m) ist ohne konstruktive Stützmaßnahmen ein dauerhafter Böschungswinkel von 1:2 

(ca. 26°) bis maximal 2:3,5 (ca. 30°) nicht zu überschreiten. 

Sofern diese Neigungen nicht eingehalten werden, sind konstruktive Stützkonstruktionen 

erforderlich.  

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Steiermärkischen Baugesetz §19 Stützmauern ab 

einer Höhe von mehr als 1,5 m baubewilligungspflichtig sind. Eine statische Dimensionie-

rung der Stützmauer sowie ein Standsicherheitsnachweis betreffend die Geländebruchsi-

cherheit sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens. Zur statischen Dimensionierung der 

Stützmauer können die Bodenkennwerte in Kapitel 3.5 herangezogen werden. Gegebenen-

falls sollte noch eine weitere Abstimmung zwischen Planer, Statiker und Geotechniker statt-

finden. 

Als Alternative  aus mit 

Geokunststoffen bewehrter Erde) als Stützkonstruktion vorgeschlagen. Dabei wird mit ge-

eignetem Material (hierbei könnte teilweise auch Aushubmaterial verwendet werden, sofern 

es frei von humosem und weichem Material ist) und Geogitter (z. B. Fortrac-Geogitter oder 

Gleichwertiges) eine flexible Stützkonstruktion aufgebaut. 

Generell ist bei allen Stützkonstruktionen zu beachten, dass diese normgemäß (lt. Euro-

code 7) bergseitig mit einer Drainage ausgestattet werden sollten (Drainagekies z. B. KK 

40/70, Drainagerohr z. B. DN150 und Vliesummantelung). Die anfallenden Wässer sollen 

gesammelt und dem Entwässerungssystem zugeführt werden. 

3.9.4 Gründung von Verkehrsflächen 

Im Bereich von zukünftigen Verkehrsflächen ist zu berücksichtigen, dass ein gut verdichtba-

res, frostsicheres Material eingebaut wird (z.B. Kantkorn KK 0/70). Weiters ist dieses la-

genweise einzubauen (ca. 0,20 m bis 0,30 m mächtige Lagen) und ebenso lagenweise zu 

verdichten. Die Lagendicke richtet sich dabei nach dem Größtkorn und ist weiters ein opti-

maler Wassergehalt für die Verdichtungsarbeit zu berücksichtigen. Zuvor sollen ein starkes 

Vlies (z. B. 300 g/m2) an der Sohle des Bodenaustausches eingelegt und die Aufstandsflä-

chen so gut wie möglich verdichtet werden. 
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Im Bereich zukünftiger Zufahrtswege (z. B. für PKWs/LKWs) sollte die Verdichtungsqualität 

und die Tragfähigkeit mittels Lastplattendruckversuche nachgewiesen werden. Bei einer 

Prüfung mit der statischen Lastplatte sollte für den Unterbau ein EV1-Wert von 35 MN/m², 

für die Tragschicht ein EV1-Wert von 60 MN/m² (bei einem Ev2/Ev1   2,50) 

bzw. 45 MN/m² (bei einem Ev2/Ev1   2,20) erreicht werden. 

3.9.5 Beweissicherung 

Das gegenständliche Projektgebiet ist von bestehenden Bauwerken (Wohnhäuser) umgeben 

und wird empfohlen, noch vor Beginn der Bauarbeiten eine vorsorgliche Beweissicherung an 

diesen Objekten durchzuführen. Dies gilt insbesondere dann, wenn erschütterungsintensive 

Arbeiten zur Anwendung kommen sollten. 

3.9.6 Drainage 

Die Errichtung von Ringdrainagen um die zukünftigen baulichen Anlagen wird jedenfalls 

empfohlen und es müssen die in den Drainagen gesammelten Wässer kontrolliert in die 

Entwässerungsanlage abgeleitet werden. Es ist darauf zu achten, dass die Drainagen bis zur 

Fundamentunterkante des tiefsten Gebäudebereichs reichen. 

3.10 Standsicherheit - Geotechnische Stellungnahme zur Bauplatzeignung 

Unter Bezugnahme auf die Bauvorschriften für das Land Steiermark, II. Teil, I. Abschnitt, 

§ 5 Bauplatzeignung (Lit. [38]), kann für das untersuchte Gelände folgende geotechnische 

Stellungnahme abgegeben werden: 

gfähigkeit des Untergrundes und Standsicherheit 

: 

Der gegenständliche Baugrund ist unter Berücksichtigung der Gründungsempfehlung und 

allgemeiner Hinweise zur Bauausführung (siehe Kapitel 3.4 und 3.9) für die Errichtung eines 

Gebäudes  Einfamilienhaus) ausreichend tragfähig. 

Weiters ist für benachbarte bauliche Anlagen durch die vorgesehene Bebauung grundsätz-

lich keine Gefährdung ihrer Standsicherheit gegeben. Vorausgesetzt ist die Einhaltung der 

geotechnischen Hinweise und Empfehlungen im vorliegenden Gutachten. 

Bezüglich : 

Für das gegenständliche Grundstück kann eine Gefährdung des Bauplatzes durch Lawinen, 

Vermurung, Steinschlag und, bei fachgerechter Baudurchführung und entsprechendem 

 Hanges, auch Rutschungen und dergleichen ausgeschlossen werden. 
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3.11 Gutachterliche Schlussfolgerung mit Risikobewertung 

Auf dem gegenständlichen Projektgrundstück wurden insgesamt vier Erkundungsschürfe 

hergestellt. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Ergebnisse der Bau-

grunduntersuchungen größtenteils einheitliche Baugrundverhältnissen anzeigen. Zum Zeit-

punkt der Gutachtenerstattung liegen unserem Büro keine Detailpläne vor. 

In allen durchgeführten Schürfen wurde ein gründungsfähiger bzw. für ein Einfamilienwohn-

haus (gem. GK 1) ausreichend tragfähiger Untergrund in etwa der Tiefenlage der geplanten 

Gründung erkundet.  

Dabei handelt es sich um schluffig bis feinsandige Böden (Bodenhorizont IIIa) mit halbfester 

bis fester Konsistenz. Abseits des Hangbereichs, im relativ ebenen Talboden ist mit tragfä-

higen Böden erst in größeren Tiefen zu rechnen.  

Aus geotechnischer Sicht ist eine Gründungsplatte mit Gründung in den Bodenhorizont IIIa 

anzustreben. Sollten in Tiefenlage der Gründung gering tragfähige Böden auftreten, sind 

konstruktive Maßnahmen zum Erreichen ausreichend tragfähiger Schichten vorzusehen. 

Details zu den empfohlenen Gründungsmaßnahmen können dem Kapitel 3.4 bzw. der Plan-

beilage entnommen werden. Eine Bemessung der Gründungselemente sollte nach Vorlage 

der anfallenden Lasten erfolgen (Bodenkennwerte lt. Kap. 3.5) und ist die Gründungstie-

fe/Einbindung ggf. baubegleitend auf die tatsächlich angetroffenen Untergrundverhältnisse 

anzupassen. 

Im Fall der Errichtung eines Kellergeschosses ergeben sich bergseitig Böschungshöhen von 

bis zu 4 m und sind hier ggfs. konstruktive Maßnahmen zur Errichtung der Baugrubenbö-

schung vorzusehen. 

Im Hangbereich wurden keine, zur Verbringung anfallender Oberflächenwässer, ausreichend 

durchlässigen Böden angetroffen. Aufgrund der eingeschätzten Durchlässigkeit des Unter-

grundes ist eine Versickerung im südwestlichen Projektareal im Bereich des Schurfes S4 

möglich. Alternativ zur Versickerung kann eine retentierte, gedrosselte Ableitung zukünfti-

ger Niederschlagswässer in eine Vorflut (Gerinne oder Entwässerungskanal) erfolgen.  

Die durchgeführten Untergrunderkundungen mittels Baggerschürfen stellen punktuelle Auf-

schlüsse im Baugrund dar, die unter spezifischen Witterungsbedingungen aufgenommen 

wurden. Sollten im Zuge der Baudurchführung Bodenverhältnisse angetroffen werden, die 

von den in diesem Schriftstück beschriebenen abweichen (z.B. abtauchender Gründungsho-

rizont, starker Schichtwasserzutritt im Gründungsniveau, etc.), so sollte ein geotechnischer 

Sachverständiger hinzugezogen werden, um die angetroffenen Bodenverhältnisse erneut auf 

das Bauvorhaben zu bewerten. 
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Bei den in Kapitel 3.5 angeführten Kennwerten ist zu berücksichtigen, dass sich diese durch 

ungünstige Einflüsse (z. B. durch konzentrierte Zuleitung von Oberflächen- und/oder 

Schichtwässern, bei Starkniederschlägen, mangelhafte Wasserhaltung im Gründungsniveau, 

Frost/Tau-Einflüsse) nachteilig ändern können und ist dies bei sämtlichen erdstatischen Be-

messungen zu bedenken. 
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4 VERZEICHNISSE UND ANLAGEN 

4.1 Verwendete Unterlagen 

Zur Erstattung dieses Schriftstücks wurden folgende Unterlagen herangezogen: 

4.1.1 Verzeichnis Projektunterlagen 

4.1.2 Verzeichnis amtlicher Unterlagen 

[1] Abfrage im Verdachtsflächenkataster des Umweltbundesamt (Online), Zugriff: 
09.03.2022. 

[2] Amt der Steiermärkischen Landesregierung: GIS Steiermark. Abteilung 17  
Referat für Statistik und Geoinformation, 2022. 

[3] Radonpotenzialkarte für Österreich. AGES GmbH, URL: 
https://geogis.ages.at/GEOGIS_RADON.html, Zugriff: 09.03.2022. 

4.1.3 Fachliteratur 

[4] Achmus, M. (2012): Schäden bei Baugrubensicherungen. Schadfreies Bauen, 
Band 44, Fraunhofer IRB Verlag. 

[5] Baugrundatlas Graz, Joanneum Research, Hrsg. Magistrat Graz, 2008. 

[6] Bauer, F.K., Oberhauser, R. (Red.), 2013: Der Geologische Aufbau Öster-
reichs. Springer, 703 S. 

[7] Blum, W.E.H., 1992: Bodenkunde in Stichworten. Gebrüder Borntraeger, Ber-
lin Stuttgart. 

[8] Boley, C., 2012 (Hrsg.): Handbuch Geotechnik, 1. Auflage, Vieweg und Teub-
ner Verlag, Wiesbaden. 

[9] EA-Pfähle  
für Geotechnik e.V., Ernst & Sohn, 2012. 

[10] Flügel, H.W. & Neubauer, F., 1984: Erläuterungen zur Geologischen Karte der 
Steiermark, Geologische Bundesanstalt, Wien 1984. 

[11] Geologische Karte der Steiermark, 1:200.000, Geologische Bundesanstalt, 
Wien 1985. 

[12] Hettler, A., 2000: Gründung von Hochbauten, Ernst & Sohn Verlag, Berlin. 

[13] Hölting, B. & Coldewey, W.G., 2009: Hydrogeologie. 7. Auflage, Spektrum 
Akademischer Verlag, Heidelberg. 

[14] Kollmann, K., 1964: Jungtertiär im Steirischen Becken, Mitteilung der Geolo-
gischen Gesellschaft Wien, 57. Band, Heft 2. 

[15] Langguth, H.-R. & Voigt, R., 2004: Hydrogeologische Methoden. 2. überarbei-
tete und erweiterte Auflage, Springer, Berlin. 

[16] Piller, W.E. & Erhart, C.W., 2004: Stratigraphische Tabelle Österreichs. ASC, 
Wien. 

[17] Placzek, D., 1985: Vergleichende Untersuchungen beim Einsatz statischer und 
dynamischer Sonden, Geotechnik 8, S 68-75. 

[18] Philipps, G., Wieck, J. & Stollhoff, F. 2004: Die vorsorgliche Beweissicherung 
im Bauwesen 

[19] Prinz H., & Strauß, R., 2006: Abriss der Ingenieurgeologie. 4. Auflage, Spekt-
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rum Akademischer Verlag, München. 

4.1.4 Gesetze, Normen und Richtlinien 

[20] DIN 18196: Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation für bautechnische Zwe-
cke. Ausgabe 2011-05. 

[21] DIN EN ISO 14688-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung  Benen-
nung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden  Teil 1: Benennung und 
Beschreibung. Ausgabe 2018-05. 

[22] Eurocode 7: ÖNORM B 1997-1-1: Entwurf, Berechnung und Bemessungen in 
der Geotechnik: Teil 1: Allgemeine Regeln. Nationale Festlegungen zu ÖNORM 
EN 1997-1 und nationale Ergänzungen. Ausgabe 2013-09-01. 

[23] Eurocode 7: ÖNORM B 1997-1-2: Entwurf, Berechnung und Bemessungen in 
der Geotechnik: Teil 2: Flächengründungen  Berechnung der Tragfähigkeit 
und der Setzungen  Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1997-1. Ausgabe 
2019-10-15. 

[24] Eurocode 7: ÖNORM B 1997-2: Entwurf, Berechnung und Bemessungen in der 
Geotechnik: Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds. Nationale 
Festlegungen zu ÖNORM EN 1997-2 und nationale Ergänzungen. Ausgabe 
2017-01-01. 

[25] Eurocode 7: ÖNORM EN 1997-1: Entwurf, Berechnung und Bemessungen in 
der Geotechnik: Teil 1: Allgemeine Regeln (konsolidierte Fassung). Ausgabe 
2014-11-15. 

[26] Eurocode 7: ÖNORM EN 1997-2: Entwurf, Berechnung und Bemessungen in 
der Geotechnik: Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds (konso-
lidierte Fassung). Ausgabe 2010-08-15. 

[27] Eurocode 8: ÖNORM B 1998-1: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - 
Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten. Natio-
nale Festlegungen zu ÖNORM EN 1998-1 und nationale Erläuterungen. Ausga-
be 2017-07-01. 

[28] Eurocode 8: ÖNORM EN 1998-1: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - 
Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten (kon-
solidierte Fassung). Ausgabe 2013-06-15. 

[29] ÖNORM B 2205: Erdarbeiten Werkvertragsnorm. Ausgabe 2000-11-01. 

[30] ÖNORM B 2209: Bauwerksabdichtungsarbeiten- Werkvertragsnorm. Ausgabe 
2014-11-15. 

[31] ÖNORM B 2506-1: Regenwasser Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen 
und befestigten Flächen. Teil 1: Anwendung, hydraulische Bemessung, Bau 
und Betrieb. Ausgabe 2013-08-01. 

[32] ÖNORM B 2506-2: Regenwasser Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen 
und befestigten Flächen. Teil 2: Qualitative Anforderungen an das zu versi-
ckernde Regenwasser sowie Anforderungen an Bemessungen, Bau und Be-
trieb von Reinigungsanlagen. Ausgabe 2012-11-15. 

[33] ÖNORM B 3692: Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen. Ausga-
be 2014-11-15. 

[34] ÖNORM EN ISO 14688-1: Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Be-
nennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden. Teil 1: Benennung und 
Beschreibung. Ausgabe 2019-10-15. 

[35] ÖNORM EN ISO 14688-2: Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Be-
nennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden. Teil 2: Grundlagen von 
Bodenklassifizierungen. Ausgabe 2019-10-15. 

[36] ÖNORM EN 16907-1: Erdarbeiten  Teil 1: Grundsätze und allgemeine Regeln. 
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Ausgabe 2019-03-15. 

[37] ÖNORM S 5280-2: Radon - Teil 2: Bautechnische Vorsorgemaßnahmen bei 
Gebäuden. Ausgabe 2021-07-15. 

[38] Steiermärkisches Baugesetz  Stmk. BauG, Stammfassung: LGBl. Nr. 
59/1995. 

[39] Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über die Pflichten bei Bau- oder Abbruchtätigkeiten, die 
Trennung und die Behandlung von bei Bau- oder Abbruchtätigkeiten anfallen-
den Abfällen, die Herstellung und das Abfallende von Recycling-Baustoffen 
(Recycling-Baustoffverordnung  RBV), 2016. 

[40] Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über Deponien (Deponieverordnung 2008  DVO 2008), 
2016. 

[41] Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Bundes-
Abfallwirtschaftsplan (BAWP), 2017. 

4.1.5 Software 

[42] Engineered Software GeODin System 8.3 

4.2 Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1:  Lage des gegenständlichen Geländes (roter Kreis), welches gem. Lit. [2] 

(Helfbrunner Terrasse) situiert ist. Quelle: GIS Steiermark (Lit. [2]), nicht 
maßstabsgetreu) ....................................................................................... 5 

Abbildung 2:  ALS-Karten mit Fließpfadkarte (violette Linien) und ausgewiesenen 
Rutschungsflächen (rotes, ausgemaltes Polygon). Das gegenständliche 
Untersuchungsareal ist rot-transparent dargestellt. Quelle: GIS Steiermark 
(Lit. [2]). .................................................................................................. 7 

Abbildung 3:  ALS-Karten mit ausgewiesenen Rutschungsflächen (rote, ausgemalte 
Polygone). Das gegenständliche Untersuchungsareal ist rot-umrandet 
dargestellt. Quelle: GIS Steiermark (Lit. [2]). ............................................... 7 

Abbildung 4:  HQ-Karte (HQ30 dunkelblau, HQ100 hellblau) für das gegenständliche 
Grundstück (rotes Polygon). Quelle: GIS Steiermark (Lit. [2]). ........................ 8 

Abbildung 5:  Gebietsfestlegung hinsichtlich Radonbelastung für den erweiterten 
Projektraum. Der rot umrandete Bereich markiert die ungefähre Lage des 
Projektgrundstückes. Quelle: Lit. [3]. .......................................................... 23 

4.3 Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Ergebnisüberblick der durchgeführten Erkundungsschürfe ............................... 9 
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Tabelle 8: Geschätzte Durchlässigkeitsbeiwerte für die einzelnen Bodenhorizonte 2) (Fußnote 
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Tabelle 9: Charakteristische Werte des Sohldruckwiderstandes aus Ansätzen der 
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4.4 Anhangverzeichnis 

Dem gegenständlichen Schriftstück sind folgende Unterlagen angehängt: 

Anhang Beilage Bezeichnung Seiten 

Anhang 01 Beilage 01-04 Protokoll Schurf S1 bis S4 4 

Anhang 02 Beilage 05-07 Fototafel 3 

Anhang 03 Beilage 08 Lageplan mit Darstellung der Aufschlusspunkte (M 1:1000), 

Geologisch-geotechnische Profile A1, A2 (M 1:200) 
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Bild 1: Lage der Schürfe, Blick Richtung Norden 

 

  

Bild 2: Projektareal, Blick Richtung Westen Bild 3: Projektareal, Blick Richtung Osten 
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Bild 6: Durchführung Schurf S1 Bild 7: Durchführung Schurf S2 

 

  

Bild 8: Schürfgrube von Schurf S1 Bild 9: Schürfgrube von Schurf S2 
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Bild 10: Durchführung Schurf S3 Bild 11: Durchführung Schurf S4 

 

  

Bild 12: Schürfgrube von Schurf S3 Bild 13: Schürfgrube von Schurf S4 
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UNTERIRDISCHER SICKERKÖRPER / 
RIGOLENVERSICKERUNG

v02.17

Bezeichnung 
Einzugsfläche

Abfluss-
beiwert �n

Teilfläche 1 1,00
Teilfläche 2 1,00
Teilfläche 3 1,00
Teilfläche 4

Teilfläche 5

kf 2,E-05 m/s

1,0

� 0,5

RL 52,60 m

�� 1,38 m

�� 0,80 m

ja

0,00 l/s

� 100%
�� 93,63 m²

1 d 130,6 l/m² 1 d 130,6 l/m²

49,4                                        

40,4                                        

erford. Speicher-volumen Vs 
ohne Drosselabfluss [m³]

Regenhöhe qr [l/m²]

27,3                                        

25,40

37,6                                        

70,60
65,90 44,4                                        

Bemerkungen: Berechnung Volumen Sickertunnel ST01 - GSTNR 81/7; 81/8 und 81/9

10 min.

0 min
5 min.

GESAMTEINZUGSFLÄCHE

10

erford. Speicher-volumen Vs 
mit Drosselabfluss [m³] 

Projektbezeichnung: Bebauung Schott Fötschach

Bearbeiter: AW

EINGABEN

GstNr. 81/9 250,0 m²
250,0 m²

GstNr. 81/7
GstNr. 81/8

Gitterpunkt  6070

wirksame Sickerfläche

Untergrund im Bereich der Wand der Rigole gut sickerfähig                                            

(lt. DWA A 138)

Rigolenbreite [m]

Rigolenhöhe [m]

An [m²] Teileinzugsflächen  Ared [m²]

250,0 m² 250,0 m²

erforderliche Länge RL

ERGEBNIS / BERECHNUNG

57,5 m³

52,1 m

ohne Drosselabfluss

57,5 m³57,5 m³

Gewählte Jährlichkeit

Volumen der Rigole

0,0 m²

nutzbarer Porenanteil des Füllmaterials

Maßgebliches Regenereignis

162 m³/d

2 h

52,1 m

41,9                                        

Jährlichkeit 10

Einzugsflächen
Art der Entwässerungsfläche

250,0 m²

Berechnung Retentionsvolumen

Rigolenlänge [m]

Mittlere Drosselabfluss aus Rigole 

[l/s]

Sicherheitsbeiwert

250,0 m²

-                                           
10,2                                        

750,0 m²750,0 m²
0,0 m²

Jährlichkeit

Sickerfähigkeit Untergrund

Faktor für Sickerfähigkeit

DAUER

15 min.
18,8                                        

0,00
13,80

24,0                                        

-                                           
10,2                                        

32,60

6 d

57,5 m³

-                                           193,40

mit Drosselabfluss
erforderliches Retentionsvolumen [m³]

3 d

54,4                                        

5 d -                                           
179,30
187,10

-                                           

3 h

4 d

6 h 79,30
90,70

57,5                                        

52,9                                        
54,7                                        

18 h
12 h

18,8                                        

31,8                                        

44,4                                        

31,8                                        
35,6                                        

-                                           

57,5                                        

52,9                                        
54,7                                        
54,4                                        

4 h

1 d
155,80

46,2                                        

36,0                                        

-                                           
5,7                                         5,7                                         

36,0                                        

99,90

60,40

49,10
52,40

24,0                                        

35,6                                        

41,9                                        
40,4                                        
37,6                                        

27,3                                        20 min.

49,4                                        

60 min.

30 min.
45 min.

90 min.

37,10
43,50

46,2                                        

57,20

Sickermenge bezogen auf As und kf

Tagesmenge bezogen auf As und kf

Abflussmenge bezogen auf ehyd und n=1

1,87 l/s

50 m³/d

9 h

113,00
130,60

2 d
169,40

Seite 1 von 1



UNTERIRDISCHER SICKERKÖRPER / 
RIGOLENVERSICKERUNG

v02.17

Bezeichnung 
Einzugsfläche

Abfluss-
beiwert �n

Teilfläche 1 1,00
Teilfläche 2

Teilfläche 3

Teilfläche 4

Teilfläche 5

kf 2,E-05 m/s

1,0

� 0,5

RL 17,60 m

�� 1,38 m

�� 0,80 m

ja

0,00 l/s

� 100%
�� 31,33 m²

1 d 130,6 l/m² 1 d 130,6 l/m²

Sickermenge bezogen auf As und kf 0,63 l/s

Tagesmenge bezogen auf As und kf 54 m³/d

Abflussmenge bezogen auf ehyd und n=1 17 m³/d

Volumen der Rigole 19,1 m³ 19,1 m³
erforderliche Länge RL 17,3 m 17,3 m
Maßgebliches Regenereignis

Gewählte Jährlichkeit Jährlichkeit 10

ohne Drosselabfluss mit Drosselabfluss
erforderliches Retentionsvolumen [m³] 19,1 m³ 19,1 m³

6 d 193,40 -                                           

ERGEBNIS / BERECHNUNG

4 d 179,30 -                                           -                                           
5 d 187,10 -                                           -                                           

2 d 155,80 11,9                                        11,9                                        
3 d 169,40 1,7                                         1,7                                         

18 h 113,00 18,1                                        18,1                                        
1 d 130,60 19,1                                        19,1                                        

9 h 90,70 17,6                                        17,6                                        
12 h 99,90 18,2                                        18,2                                        

4 h 70,60 15,4                                        15,4                                        
6 h 79,30 16,4                                        16,4                                        

2 h 60,40 14,0                                        14,0                                        
3 h 65,90 14,8                                        14,8                                        

60 min. 52,40 12,5                                        12,5                                        
90 min. 57,20 13,5                                        13,5                                        

30 min. 43,50 10,6                                        10,6                                        
45 min. 49,10 11,9                                        11,9                                        

15 min. 32,60 8,0                                         8,0                                         
20 min. 37,10 9,1                                         9,1                                         

5 min. 13,80 3,4                                         3,4                                         
10 min. 25,40 6,3                                         6,3                                         

DAUER Regenhöhe qr [l/m²]
erford. Speicher-volumen Vs 

ohne Drosselabfluss [m³]
erford. Speicher-volumen Vs 

mit Drosselabfluss [m³] 

0 min 0,00 -                                           -                                           

nutzbarer Porenanteil des Füllmaterials

wirksame Sickerfläche

Berechnung Retentionsvolumen

Gitterpunkt  6070
Jährlichkeit

10

Sickerfähigkeit Untergrund

Faktor für Sickerfähigkeit

Sicherheitsbeiwert

Rigolenlänge [m]

Rigolenbreite [m]

Rigolenhöhe [m]

Untergrund im Bereich der Wand der Rigole gut sickerfähig                                            

(lt. DWA A 138)

Mittlere Drosselabfluss aus Rigole 

[l/s]

0,0 m²
GESAMTEINZUGSFLÄCHE 250,0 m² 250,0 m²

0,0 m²
0,0 m²

GstNr. 81/4 bzw. 81/5 250,0 m² 250,0 m²
0,0 m²

EINGABEN
Einzugsflächen

Art der Entwässerungsfläche
An [m²] Teileinzugsflächen  Ared [m²]

Projektbezeichnung: Bebauung Schott Fötschach

Bearbeiter: AW

Bemerkungen: Berechnung Volumen Sickertunnel ST02 und ST03 (GSTNR 81/4 ; 81/5)
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Geolith Consult

Hermann & Loizenbauer OG

Liebenauer Hauptstraße 246

8041 Graz

Lizenznr.: 400-0706-0480

Version 2006

Dimensionierung von VersickerungsanlagenDeutsche Vereingung für Wasserwirtschaft,

Abwasser und Abfall e.V.

Projekt
Bezeichnung: Bebaung Schott, Fötschach

Bearbeiter: AW

Bemerkung: MuldenRigol Versickerung für Straße

Datum: 06.04.2022

Angeschlossene Flächen

Nr.
angeschlossene
Teilfläche A_E

[m²]

mittlerer Abfluss-
beiwert Psi,m

[-]

undurchlässige
Fläche A_u

[m²]
Beschreibung

der Fläche

1 650,00 1,00 650,00 Erschließungsstraße
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gesamt 650,00 1,00 650,00

Risikomaß

Verwendeter Zuschlagsfaktor f_z 1,2
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Geolith Consult

Hermann & Loizenbauer OG

Liebenauer Hauptstraße 246

8041 Graz

Lizenznr.: 400-0706-0480

Version 2006

Dimensionierung von VersickerungsanlagenDeutsche Vereingung für Wasserwirtschaft,

Abwasser und Abfall e.V.

Projekt
Bezeichnung: Bebaung Schott, Fötschach

Bearbeiter: AW

Bemerkung: MuldenRigol Versickerung für Straße

Datum: 06.04.2022

Eingangsdaten
angeschlossene undurchlässige Fläche

Zuschlagsfaktor

Niederschlagsbelastung

Muldenparameter:

Tiefe der Mulde

Volumen der Mulde

Rigolenparameter:

Länge der Rigole

Breite der Rigole

Speicherkoeffizient des Füllmaterials

Innendurchmesser des Rohres

Aussendurchmesser des Rohres

mittlerer Drosselabfluss

wassergesättigte Bodendurchlässigkeit

A_u

f_z

Station

n_M

n_R

t

V_M

l_R

b_R

s_R

d_i

d_a

Q_Dr

k_f,R

m²

1/a

1/a

m

m³

m

m

m

m

l/s

m/s

650

1,2

6070

0,2

0,1

0,25

11,3

90,0

0,5

0,35

0,20

0,22

0,0

2e-5

Bemessung des Mu-Ri-Elementes 1. Bemessung Mulde 

Speichervolumen der Mulde (vorgegeben)

V_M = 11,3 m³
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Geolith Consult

Hermann & Loizenbauer OG

Liebenauer Hauptstraße 246

8041 Graz

Lizenznr.: 400-0706-0480

Version 2006

Dimensionierung von VersickerungsanlagenDeutsche Vereingung für Wasserwirtschaft,

Abwasser und Abfall e.V.

Projekt
Bezeichnung: Bebaung Schott, Fötschach

Bearbeiter: AW

Bemerkung: MuldenRigol Versickerung für Straße

Datum: 06.04.2022

Bemessung des Mu-Ri-Elementes 2. Bemessung Rigole 

Gesamtspeicherkoeffizient

erforderliche Rigolenhöhe

effektives Mulden-Rigolenspeichervolumen

effektives Rigolenspeichervolumen

rechnerische Entleerungszeit

s_RR = 1,#J 

h_R = 1,7 m

V_MR = 39,9 m³

t_E = 6,51 h

V_R = V_MR - V_M = 28,6 m³

D r_D(n) h_R
[min] [l/(s·ha)] [m]

Erforderliche Größe der Anlage

5 460,0 0,22
10 423,3 0,50
15 362,2 0,85
20 309,2 1,06
30 241,7 1,34
45 181,8 1,55
60 145,6 1,63
90 105,9 1,71

120 83,9 1,71
180 61,0 1,68
240 49,0 1,63
360 36,7 1,52
540 28,0 1,36
720 23,1 1,21
1080 2,0 0,22
1440 3,5 0,22
2880 3,2 0,22
4320 2,7 0,22
5760 2,3 0,22
7200 2,0 0,22
8640 1,8 0,22

3. Nachweis / Erläuterung 
Für jedes Wertepaar rD(n) wird hR schrittweise verändert bis die folgende Beziehung erfüllt ist:

Maßgeblich ist die sich maximal ergebende Rigolenhöhe hR.


